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Index
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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §9

WEG 2002 §16 Abs2

WEG 2002 §18

Rechtssatz

Verwaltungshandlungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein gemeinschaftliches Vorgehen erfordern, weil es um

die Interessen aller Gemeinschafter geht, und es gehört zu ihnen alles, was die gemeinschaftlichen Interessen bei der

Nutzung und Erhaltung des Gemeinschaftsguts beeinträchtigen könnte, während eine Verfügung in die Substanz der

Gemeinschaftsrechte oder Anteilsrechte eingreift. Wenn Maßnahmen ausschließlich allgemeine Teile betre9en, ist

daher zur Abgrenzung zwischen der Verwaltung und einer Änderung im Sinne des § 16 Abs. 2 WEG 2002 danach zu

di9erenzieren, ob eine Maßnahme im alleinigen Interesse eines Wohnungseigentümers oder im

Gemeinschaftsinteresse gelegen ist. Dient die Veränderung gemeinschaftlichen Interessen, kommt die

Entscheidungskompetenz grundsätzlich der Eigentümergemeinschaft zu. Dient sie dagegen der Umsetzung bloß

individueller Interessen, bedarf es nach § 16 Abs. 2 WEG 2002 der Zustimmung aller übrigen Wohnungseigentümer. So

hat der OGH im Fall eines Beschlusses der Eigentümergemeinschaft, der die Umgestaltung einer - zu den allgemeinen

Teilen der Liegenschaft gehörenden - HoBäche des Hauses durch die Errichtung eines Holzstegs samt Fahrradständer

zum Gegenstand hatte, ausgeführt, dass diese Maßnahme nur dann der Wahrnehmung der gemeinschaftlichen

Interessen dienen könne, wenn der zu errichtende Holzsteg samt Fahrradabstellplatz zur Benützung durch alle Mit-

und Wohnungseigentümer o9en stehe. Diene hingegen die Errichtung des Holzstegs nicht der Wahrnehmung

gemeinschaftlicher Interessen, dann könne diese Maßnahme nicht als Verwaltung qualiDziert werden (vgl. zum Ganzen

OGH 18.5.2016, 5 Ob 216/15y).
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